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EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG

gemäß Habilitationsordnung der Charité

Hiermit erkläre ich, daß

keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungensverfahren anhängig sind,

weder früher noch gleichzeitig ein Habilitationsverfahren durchgeführt oder angemeldet
wurde,

die vorgelegte Habilitationsschrift ohne fremde Hilfe verfaßt und die beschriebenen
Ergebnisse selbst gewonnen wurden sowie die verwendeten Hilfsmittel, die
Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern und
technischen Hilfskräften und die Literatur vollständig angegeben sind

und mir die geltende Habilitationsordnung bekannt ist.

Florian Guthmann


